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Hiermit informieren wir Sie über Änderungen der Entgelte und weitere wichtige Aktualisierungen im Preis- und 
Leistungsverzeichnis, die ab dem 01.10.2025 wirksam werden. Änderungen zum Bezahldienst Wero werden ge-
sondert mitgeteilt und vereinbart. 
 
Hinweis: Dieser Auszug beinhaltet eine Übersicht der Änderungen im Preis- und Leistungsverzeichnis. Umfas-
sende Informationen über Dienstleistungen und Entgelte erhalten Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis sowie 
im Preisaushang auf unserer Internetseite und in unseren Filialen. 
 

Kontobezeichnung Preise gültig ab  
01.10.2025 

Giro Klassik sowie alle weiteren Privatgirokontovarianten, sofern nicht im Fol-
genden separat aufgeführt 

 

Echtzeitüberweisung beleglos per Online-Banking, pro Auftrag 0,50 Euro 

Echtzeitüberweisung beleghaft, pro Auftrag 1,50 Euro 

Echtzeitüberweisung Mitarbeiterbedient1 / Telefon, pro Auftrag 2,00 Euro 

Echtzeitüberweisung per Kontoserviceterminal / SB-Gerät, pro Auftrag 0,60 Euro 

Echtzeitüberweisung per Dauerauftrag, pro Auftrag 0,50 Euro 

Gutschrift einer Echtzeitüberweisung mit IBAN in Euro, pro Vorgang 0,50 Euro 

Giro Smart  

Echtzeitüberweisung beleglos per Online-Banking, pro Auftrag, ab dem 51. Vorgang2 
pro Monat 

0,50 Euro 

Echtzeitüberweisung beleghaft pro Auftrag 1,50 Euro 

Echtzeitüberweisung Mitarbeiterbedient1 / Telefon pro Auftrag 2,00 Euro 

Echtzeitüberweisung per Kontoserviceterminal / SB-Gerät, pro Auftrag 0,60 Euro 

Echtzeitüberweisung per Dauerauftrag, pro Auftrag, ab dem 51. Vorgang2 pro Monat 0,50 Euro 

Gutschrift einer Echtzeitüberweisung mit IBAN in Euro, pro Vorgang, ab dem 51. Vor-
gang3 pro Monat 

0,50 Euro 

Giro Komfort  

Echtzeitüberweisung beleghaft, pro Auftrag 1,00 Euro 

Echtzeitüberweisung mitarbeiterbedient1 / Telefon, pro Auftrag 1,00 Euro 

Echtzeitüberweisung per Kontoserviceterminal / SB-Gerät, pro Auftrag 0,00 Euro 

Echtzeitüberweisung per Dauerauftrag, pro Auftrag 0,00 Euro 

Giro Premium  

Echtzeitüberweisung beleghaft, pro Auftrag 0,00 Euro 

Echtzeitüberweisung, Mitarbeiterbedient1 / Telefon, pro Auftrag 0,00 Euro 

Echtzeitüberweisung per Kontoserviceterminal / SB-Gerät, pro Auftrag 0,00 Euro 

Echtzeitüberweisung per Dauerauftrag, pro Auftrag 0,00 Euro 

 

  

 
1 Überweisungen, die durch Einbindung eines Mitarbeiters der Sparkasse Dillenburg durchgeführt werden.   
2 Enthalten in den 50 Freiposten sind: Kartenzahlungen, kontaktloses und mobiles Bezahlen per Smartphone, Ausführung Dauerauftrag als Überweisung in Euro im EWR 
und Echtzeitüberweisungen, Lastschrift, Online-Überweisung, Echtzeitüberweisungen, Giropay | Kwitt-Überweisung, Giropay-Zahlung, Gutschrift einer Überweisung und 
Echtzeitüberweisung 
3 Enthalten in den 50 Freiposten sind: Kartenzahlungen, kontaktloses und mobiles Bezahlen per Smartphone, Ausführung Dauerauftrag als Überweisung in Euro im EWR 
und Echtzeitüberweisungen, Lastschrift, Online-Überweisung, Echtzeitüberweisungen, Giropay | Kwitt-Überweisung, Giropay-Zahlung, Gutschrift einer Überweisung und 
Echtzeitüberweisung 
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Änderungen, die für alle Privatgirokontovarianten gültig sind: Gültig ab 01.10.2025 

Überweisungen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (Drittstaaten) in Euro mit IBAN/BIC Echtzeitüberwei-
sung, bei Entgeltregung „0 (SHARE/SHAR)“, pro Vorgang 

1,00 ‰, mind. 5,00 Euro 

Gutschrift einer Echtzeitüberweisung von SEPA-Drittstaaten Staa-
ten in Euro mit IBAN/BIC Echtzeitüberweisung bei Entgeltrege-
lung „0 (SHARE/SHAR)“ oder „2 (CRED/BEN)“ 

1,00 ‰, mind. 5,00 Euro max. 100,00 
Euro 

Einsatz der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen in Fremd-
währung4 im EWR, pro Vorgang 

In EWR-Fremdwährung 1,00 % des Um-
satzes / Euro; 
In Drittstaatenwährung 1,00 % des Um-
satzes / Euro 

Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) bei 
fremden Zahlungsdienstleistern (ZD) im EWR im Maestro-, V PAY- 
oder Debit Mastercard System an eigene Kunden (im und außer-
halb des EWR, pro Vorgang 

In EWR-Fremdwährung 1,00% des Um-
satzes / Euro; 
In Drittstaatenwährung 1,00 % des Um-
satzes / Euro 

Einsatz der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen in Fremd-
währung4 außerhalb des EWR, pro Vorgang 

1 % des Umsatzes / Euro 

Kontowecker  
Benachrichtigung für Echtzeitüberweisung (Kontowecker „Echt-
zeitüberweisung“ per SMS, pro Vorgang 

0,00 Euro 

 
 

Änderungen, die für alle 
Privatgirokontovarianten 
gültig sind: 

Gültig ab 05.10.2025 

Überweisungen 
Betragsgrenzen für Überwei-
sungen 
 

Überweisungsaufträge sind im Rahmen des vorhandenen Kontoguthabens 
und einer eingeräumten Kontoüberziehung ohne Betragsbegrenzung mög-
lich, soweit keine Verfügungslimite (für z.B. Online-Banking, etc.) verein-
bart sind.  
Der Kunde kann - im Rahmen der vereinbarten Verfügungslimite - nach 
seinem alleinigen Ermessen einen per Echtzeitüberweisung versendbaren 
Höchstbetrag festlegen. Dieser kann entweder pro Tag oder pro Zahlungs-
vorgang festgelegt und jederzeit vor Erteilung eines Echtzeitüberwei-
sungsauftrags geändert werden. Er gilt kontobezogen für alle verfügungs-
berechtigten Personen (Kontoinhaber, Kontobevollmächtigte, Vertreter 
des Kontoinhabers) gemeinsam. 

Ausführungsfristen Überwei-
sungsaufträge 

Echtzeit-Überweisungsauftrag max. 10 Sekunden 

 
Glossar / Erläuterungen: 
 

• EWR: Europäischer Wirtschaftsraum. Andere EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Est-
land, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte 
Réunion, St. Barthélemy, St. Martin (französischer Teil)), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portu-
gal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 

• EWR-Fremdwährung: Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische 
Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, 
Schweizer Franken (nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 

• Entgeltregelungen: 
o 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobe-

nen Entgelte („SHAR“ bzw. „SHARE“) 
o 1: Zahler trägt alle Entgelte („DEBT“ bzw. „OUR“) 
o 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte („CRED“ bzw. „BEN“)  

• SEPA-Drittstaaten: Dies sind derzeit: Andorra, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San 
Marino, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 
Nordirland 

 
4 Für die Preisberechnung maßgeblich ist die Währung, in der der Zahlungsvorgang den von der Sparkasse eingeschalteten Dienstleister erreicht. Das heißt, wird eine 

Kartenzahlung in Fremdwährung ausgelöst oder in eine Fremdwährung umgerechnet, bevor sie den von der Sparkasse eingeschalteten Dienstleister erreicht, wird dieser 
Zahlungsvorgang als Zahlung in dieser Fremdwährung abgerechnet. Zur Umrechnung siehe Nr. II.6.1. des Preis- und Leistungsverzeichnisses. 


